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Nicht jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter einer Klinik oder Praxis darf Röntgenaufnahmen an-
fertigen. Es reicht nicht, wenn Mitarbeiter de facto zu dieser Arbeit befähigt sind. Vielmehr müssen
auch die formalen Voraussetzungen stimmen. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales will jetzt in allen Kliniken während der Notfall- und Bereitschaftsdienste über-
prüfen, ob die strengen Voraussetzungen der Röntgenverordnung, die wir hier noch einmal erläutern,
eingehalten werden (siehe auch Kasten unten).
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Die Röntgenverordnung legt so-
wohl den Kreis derjenigen Per-
sonen, die eine Röntgenuntersu-

chung anordnen dürfen, wie auch derje-
nigen, die “Röntgenstrahlen auf
Menschen anwenden“ dürfen, exakt
fest:

1) Ob und in welcher Weise Röntgen-
strahlen auf einen Menschen angewen-
det werden dürfen, ist von einer Ärztin
bzw. einem Arzt mit der für den Strah-
lenschutz erforderlichen Fachkunde fest-
zulegen (§ 24 Abs.3;§ 3 Abs.3 Nr.2 RöV).

Dies bedeutet für Ärztinnen und
Ärzte im Praktikum, daß Sie selbständig
keine Röntgenaufnahmen anordnen
bzw. keine Röntgenstrahlen auf Men-
schen anwenden dürfen, da eine selb-
ständige Röntgentätigkeit die Approba-
tion voraussetzt. Für Ärztinnen und
Ärzte ist eine Fachkunde für Röntgen-
diagnostik Voraussetzung, um Röntgen-
leistungen anordnen oder durchführen
zu dürfen. Das gilt auch im Nachtdienst
oder Wochenenddienst. Tritt ein Strah-
lenschaden ein, wird das Fehlen einer
Fachkunde als sog. “Übernahmever-
schulden“ berücksichtigt werden müs-
sen.

2) Röntgenstrahlen auf Menschen
anwenden dürfen außer Ärztinnen und
Ärzten nur hierfür speziell ausgebildete
Radiologieassistentinnen bzw. -assisten-
ten und Medizinisch-Technische Assi-
stentinnen bzw. Assistenten. Medizini-
sches Assistenzpersonal, das unter stän-

diger Aufsicht und Verantwortung einer
zur Anordnung von Röntgenaufnahmen
berechtigten Ärztin bzw.Arztes tätig ist,
muß für diese Tätigkeit über die erfor-
derlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
verfügen und eine Bescheinigung der
Ärztekammer darüber besitzen.

Dies bedeutet, daß Arzthelferinnen
und beispielsweise OP-Personal, aber
insbesondere auch Auszubildende, die
keine Strahlenschutzkurse absolviert
haben und somit keine Bescheinigung
der Ärztekammer besitzen, auch unter
ärztlicher Aufsicht Röntgengeräte nicht
bedienen dürfen. Das gleiche gilt für
Medizinisch-Technische Laborassisten-
tinnen bzw. -assistenten. Tritt ein Rönt-
genschaden ein, so würde das Fehlen
dieser Voraussetzungen bei der Scha-
denszurechnung berücksichtigt werden
müssen.

Weitere Auskünfte zur Röntgen- 
und Strahlenschutzverordnung

erteilt Ihnen die
Ärztekammer Nordrhein

–  Abteilung Weiterbildung –

telefonisch:
Frau Sander Tel: 0211 - 4302-236

Frau Koenen Tel:0211 - 4302-235/ 242

oder schriftlich:
Tersteegenstraße 31, 40474 Düsseldorf

oder nach Telefax-Anfrage unter:
0211 - 4302-404


